
Mitteilung des Senats 

an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 

vom 5. Februar 2019 

Vorunterrichtung der Bremischen Bürgerschaft über die Änderung des IT-Staats-

vertrages zur Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts „Föderale IT-Koope-

ration (FITKO)“ 

Der Senat unterrichtet die Bremische Bürgerschaft (Landtag) hiermit über den Entwurf 

der Änderung des IT-Staatsvertrages zur Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts 

„Föderale IT-Kooperation (FITKO)“. 

Mit der Gründung der AöR FITKO wird das Ziel verfolgt, die Handlungs- und Strategie-

fähigkeit des IT-Planungsrats (IT-PLR) durch eine leistungsfähige operative Einheit zu 

stärken und eine leistungsfähige Einrichtung zur Verbesserung der IT-Zusammenarbeit 

der Länder im Bereich der öffentlichen Verwaltung – insbesondere zur Bewältigung der 

Herausforderungen bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) – zu schaf-

fen. Mit dem OZG werden die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ver-

pflichtet, ihre Verwaltungsleistungen binnen fünf Jahren auch elektronisch über Verwal-

tungsportale anzubieten, um Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen die Leistungen 

unkompliziert und leicht auffindbar zugänglich zu machen.  

Die AöR FITKO in gemeinsamer Trägerschaft aller Länder und des Bundes soll die 

derzeit bestehenden sowie weitere geplante Geschäfts- und Koordinierungsstrukturen 

des IT-PLR zu einer Einheit zusammenführen. Damit sollen Synergien geschöpft und 

eine abgestimmte Vorgehensweise aller Akteure sichergestellt werden. Gleichzeitig 

werden mit Übernahme der Koordinierungsaufgaben die bestehenden Arbeitsgruppen 

des IT-PLR reduziert bzw. konsolidiert und somit u.a. eine Entlastung von Bund und 

Ländern durch Verringerung des Personaleinsatzes und der Reisetätigkeit herbeige-

führt.  
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Vor dem Hintergrund der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wurde 

eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf der Grundlage der Empfehlung des Bundesmi-

nisteriums des Innern zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in der 

Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT mit positivem Ergebnis durchge-

führt: Die Bündelung der bestehenden Aufgaben ermöglicht den Abbau von Redundan-

zen, die durch parallele Strukturen für Projekte und Anwendungen entstanden sind. Zu-

gleich bewirkt die Bündelung eine Vereinheitlichung von Prozessen und von Berichts- 

und Entscheidungswegen sowie eine höhere Qualität der Aufgabenwahrnehmung und 

Effizienzvorteile durch funktionale Spezialisierung. 

Die bestehenden Geschäfts- und Koordinierungsstellen werden mit Übergang der Auf-

gaben in die FITKO aufgelöst und die vorhandenen 36 VZÄ in die AöR FITKO überführt. 

Zusätzlich zu den o.g. Aufgaben soll die AöR FITKO weitere Aufgaben insbesondere in 

den Bereichen föderale IT-Strategie, strategisches Bedarfsmanagement und föderales 

Architekturmanagement wahrnehmen. Damit soll der IT-PLR zukünftig in die Lage ver-

setzt werden, gemeinsam mit den IT-Bedarfsträgern von Bund, Ländern und Kommu-

nen sowie den Fachministerkonferenzen, IT-Bedarfe systematisch zu erheben und ent-

sprechende Angebote bereit zu stellen. Auf diese Weise kann ein übergreifendes stra-

tegisches Zielbild einer föderalen IT-Landschaft erarbeitet und eine kontinuierliche fö-

derale IT-Planung durchgeführt werden. Hierfür wurden vom IT-PLR weitere acht VZÄ 

gebilligt und im Budget des IT-PLR ab Errichtung der AöR FITKO eingeplant. Gemäß 

Beschlusslage IT-PLR müssen jedoch weitere, bereits identifizierte Personalbedarfe 

zur Aufgabenerledigung zunächst aus den Synergien der Geschäftsstellenbündelung 

gewonnen werden. 

Um die Voraussetzungen zur Gründung der AöR FITKO zu schaffen, muss der IT-

Staatsvertrag in der Fassung vom 1. April 2010 angepasst werden (vgl. Anlage 1 und 

2). 



3 

Folgende wesentlichen Anpassungen sind erforderlich: 

1. Das Aufgabenspektrum des IT-Planungsrats muss aufgrund der Entscheidung der

Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern

in § 1 (1) um eine weitere Aufgabe zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen

ergänzt werden.

2. Da die Geschäftsstelle des IT-Planungsrats mit Gründung der FITKO in diese

überführt wird, ist § 2, der den Sitz der Geschäftsstelle im Bundesministerium des

Innern regelt, zu streichen. Die Überführung der Geschäftsstelle in die FITKO re-

gelt der neue § 12 (5).

3. Der neue Abschnitt III mit den §§ 5 – 10 regelt die Errichtung der AöR sowie die

Verwaltungsstrukturen, die Befugnisse der neuen Einrichtung und die Zurverfü-

gungstellung eines Digitalisierungsbudgets.

Für Bremen ist ab 2020 mit Mehrkosten in Höhe von 15.887 € jährlich für die Errichtung 

der FITKO sowie für die Jahre 2020-2022 von ca. 400 TEUR € jährlich für den Anteil 

der Freien Hansestadt Bremens am Digitalisierungsbudget zu rechnen. 

Damit die AöR FITKO ihre Arbeit zum 01.01.2020 aufnehmen kann, ist es erforderlich, 

bis zum Ende des 1. Quartals 2019 den IT-Änderungsstaatsvertrag durch die Regie-

rungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern zeichnen zu lassen, um 

das parlamentarische Verfahren in 2019 durchführen und den Errichtungsbeschluss im 

Oktober 2019 ermöglichen zu können. Der Senat hat am XX.XX.2019 den Präsidenten 

des Senats ermächtigt, den anliegenden IT-Änderungsstaatsvertrag zu unterzeichnen 

(Anlagen 1 und 2). 

Nach Unterzeichnung des Staatvertrags durch alle Länder und den Bund wird der Bre-

mischen Bürgerschaft (Landtag) über den Senat die Gesetzesvorlage für das Zustim-

mungsgesetz zum Staatsvertrag vorgelegt. 

Anlagen: 

Anlage 1: Entwurf IT-Änderungsstaatsvertrag 

Anlage 2: Entwurf IT-Staatsvertrag (Lesefassung) 
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Erster Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-
Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der In-
formationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur 

Ausführung von Artikel 91c GG 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

sowie die 

Bundesrepublik Deutschland (im Weiteren „der Bund“ genannt) 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 

Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die 
Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den 
Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG 

Der Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der 
Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von 
Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG vom 20. November 2009 
(BGBl. 2010 I S. 662) wird wie folgt geändert: 

1. Der Überschrift wird folgende Kurzbezeichnung angefügt:

„(IT-Staatsvertrag)“. 

2. Nach der Überschrift wird folgende Inhaltsübersicht eingefügt:

„Inhaltsübersicht

Präambel

Abschnitt I Der IT-Planungsrat

§ 1 Einrichtung, Aufgaben, Beschlussfassung

Abschnitt II Gemeinsame Standards und Sicherheitsanforderungen, Informationsaus-
tausch 

§ 2 Festlegung von IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards

§ 3 Aufgaben im Bereich Verbindungsnetz

§ 4 Informationsaustausch

Abschnitt III Gemeinsame Einrichtung zur Unterstützung des IT-Planungsrats 

§ 5 Errichtung und Aufgaben

§ 6 Trägerschaft, Dienstherrnfähigkeit, anwendbares Recht

§ 7 Organe

§ 8 Aufsicht

§ 9 Finanzierung

§ 10 Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens

Abschnitt IV Schlussbestimmungen 

§ 11 Änderung, Kündigung

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung“.

3. In der Präambel werden im ersten Spiegelstrich die Wörter „Artikel 91c Absatz 1 und
Absatz 2“ durch die Wörter „Artikel 91c Absatz 1 und 2“ ersetzt.

4. § 1 wird wie folgt geändert:
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird der Doppelpunkt gestrichen. 

bbb) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

3. „ koordiniert und unterstützt die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in 
Fragen der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen;“. 

ccc) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und die Wörter „die Projekte
zu Fragen“ werden durch die Wörter „Projekte und Produkte“ ersetzt
und die Wörter „(E-Government-Projekte)“ werden gestrichen.

ddd) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und die Wörter „§ 4 dieses
Vertrages“ werden durch die Angabe „§ 3“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Der IT-Planungsrat bedient sich zu seiner Unterstützung nach Maßgabe der 
§§ 5 bis 10 einer gemeinsamen Einrichtung.“

b) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe „11“ durch das Wort „elf“ ersetzt.

5. § 2 wird aufgehoben.

6. § 3 wird § 2 und in Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „,soweit
nicht eine spezialgesetzliche Regelungsbefugnis vorliegt.“ ersetzt.

7. Der bisherige § 4 wird § 3 und die Angabe „Grundgesetz“ wird durch die Wörter „des
Grundgesetzes“ ersetzt.

8. Der bisherige § 5 wird § 4.

9. Nach § 4 wird folgender Abschnitt III eingefügt:

„Abschnitt III 

Gemeinsame Einrichtung zur Unterstützung des IT-Planungsrats 

§ 5

Errichtung und Aufgaben 

(1) Die Vertragspartner errichten mit Wirkung zum 1. Januar 2020 eine rechtsfä-
hige Anstalt des öffentlichen Rechts (gemeinsame Anstalt). Sie trägt die Bezeichnung 
„FITKO“ (Föderale IT-Kooperation) und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Die ge-
meinsame Anstalt hat die Aufgabe, den IT-Planungsrat organisatorisch, fachlich und 
bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1 Absatz 1 zu unterstützen. Das Nähere 
regelt der IT-Planungsrat durch einstimmigen Beschluss und trifft dabei insbesondere 
Regelungen zu den Aufgaben, Befugnissen, der Wirtschaftsführung und Leitung der 
gemeinsamen Anstalt und ihrer Organe (Gründungsbeschluss). 

(2) Der Gründungsbeschluss soll vorsehen, dass die gemeinsame Anstalt die
Aufgaben bestehender Strukturen für Projekte und Produkte des IT-Planungsrats 
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übernimmt. Er kann eine Rechtsnachfolge vorsehen und die hierzu bestehenden 
Verwaltungsabkommen außer Kraft setzen. 

(3) Änderungen des Gründungsbeschlusses bedürfen der Zustimmung aller Mit-
glieder des IT-Planungsrats. 

(4) Zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben soll sich die gemeinsame An-
stalt Dritter bedienen. 

§ 6

Trägerschaft, Dienstherrnfähigkeit, anwendbares Recht 

(1) Träger der gemeinsamen Anstalt sind die Vertragspartner zu gleichen Teilen.
Die Anteile an der gemeinsamen Anstalt sind nicht übertragbar. 

(2) Die gemeinsame Anstalt besitzt Dienstherrnfähigkeit.

(3) Für die Errichtung und den Betrieb der gemeinsamen Anstalt gilt das hessi-
sche Landesrecht, soweit in diesem Staatsvertrag, im Gründungsbeschluss oder in 
der Satzung der gemeinsamen Anstalt nichts anderes bestimmt ist. Für die Beamten 
der gemeinsamen Anstalt findet daneben das Beamtenstatusgesetz Anwendung. Für 
die Beschäftigten und Auszubildenden der gemeinsamen Anstalt gilt der Tarifvertrag 
für den Öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) beziehungsweise der Tarifver-
trag für Auszubildende des Landes Hessen in Ausbildungsberufen nach dem Berufs-
bildungsgesetz (TVA-H BBiG) einschließlich der diese Tarifverträge ergänzenden, 
ändernden und ersetzenden Tarifverträge in der jeweils geltenden Fassung mit Aus-
nahme des Tarifvertrages über die Nutzung des LandesTicket Hessen durch Be-
schäftigte des Landes Hessen (TV LandesTicket Hessen). Beschäftigte nach Satz 3 
können in einem außertariflichen Beschäftigungsverhältnis beschäftigt werden, soweit 
dies für die Durchführung der Aufgaben erforderlich ist und der Stellenplan eine ent-
sprechende Ermächtigung enthält. 

(4) Die gemeinsame Anstalt kann mit Zustimmung des Sitzlandes Aufgaben der
Personalverwaltung und Personalwirtschaft einschließlich der Verarbeitung der hier-
für erforderlichen Personalaktendaten auf Dienststellen des Sitzlandes übertragen. 
Diesen Stellen dürfen personenbezogene Daten der Beschäftigten übermittelt wer-
den, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

(5) Der Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag über die Verteilung der Versor-
gungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln ist anzuwen-
den. 

§ 7

Organe 

(1) Die gemeinsame Anstalt wird von einem Präsidenten geleitet und vertreten.
Er wird hierbei vom Verwaltungsrat beaufsichtigt. 

(2) Der IT-Planungsrat nimmt die Funktion des Verwaltungsrats wahr. Entschei-
dungen des IT-Planungsrats, die er als Verwaltungsrat über Angelegenheiten der 
gemeinsamen Anstalt trifft, erfolgen nach Maßgabe des § 1 Absatz 7 Satz 1, soweit 
dieser Vertrag oder der Gründungsbeschluss keine abweichende Regelung enthält. 
Handelt es sich bei diesen Entscheidungen um die Satzung der gemeinsamen Anstalt 
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und ihre Änderungen, so sind diese im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentli-
chen.  

(3) Der Präsident wird vom IT-Planungsrat für die Dauer von höchstens fünf 
Jahren bestellt. Erneute Bestellungen sind zulässig. Der Präsident beruft einen Ver-
treter für den Fall seiner Abwesenheit. 

§ 8 

Aufsicht 

Die gemeinsame Anstalt unterliegt der Rechtsaufsicht der Vertragspartner. Die 
Rechtsaufsicht wird vom Sitzland ausgeübt. Das Sitzland stellt vor der Ausübung von 
aufsichtlichen Maßnahmen mit den Vertragspartnern Einvernehmen her, sofern nicht 
ein Eilfall entgegensteht. Jeder Vertragspartner kann beim Sitzland aufsichtliche 
Maßnahmen beantragen. Zuständige Stellen für Angelegenheiten der Rechtsaufsicht 
durch die Vertragspartner sind die Ministerien oder die Behörden, denen die jeweili-
gen Vertreter für Informationstechnik als Mitglieder des IT-Planungsrats (§ 1 Ab-
satz 2) angehören. 

§ 9 

Finanzierung 

(1) Die gemeinsame Anstalt erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben von den Ver-
tragspartnern Finanzmittel nach Maßgabe des Wirtschaftsplans und der jeweiligen 
Haushalte des Bundes und der Länder.  

(2) Für die Jahre 2020 bis 2022 verpflichten sich die Vertragspartner darüber 
hinaus, ein Digitalisierungsbudget im Umfang von bis zu 180 Millionen Euro zur Ver-
fügung zu stellen. Mit dem Digitalisierungsbudget sollen Projekte und Produkte für die 
Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, die auf allen föderalen Ebenen zum Ein-
satz kommen, unterstützt werden. Das Digitalisierungsbudget sowie die daraus zu fi-
nanzierenden Projekte und Produkte werden im Wirtschaftsplan gesondert ausgewie-
sen.  

(3) Der Wirtschaftsplan und seine Änderungen werden durch den IT-
Planungsrat gemäß § 1 Absatz 7 beschlossen. Der Wirtschaftsplan sowie eventuelle 
Änderungen bedürfen der Zustimmung der Finanzministerkonferenz und des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und Heimat im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen. Sie sind der Konferenz des Chefs des Bundeskanzleram-
tes mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien nach § 1 Absatz 1 Satz 2 vorzule-
gen. 

(4) Die Finanzierung der gemeinsamen Anstalt und ihrer Aufgaben erfolgt nach 
dem Königsteiner Schlüssel, erweitert um einen festen Finanzierungsanteil des Bun-
des in Höhe von 25 Prozent, soweit im Wirtschaftsplan für einzelne Projekte oder 
Produkte keine abweichende Regelung getroffen wird. Das Sitzland trägt vorweg eine 
Sitzlandquote. Diese beträgt 10 Prozent der Personal- und Verwaltungskosten der 
FITKO, ohne die auf das Digitalisierungsbudget entfallenden Beträge. Für die über 
das Digitalisierungsbudget nach Absatz 2 zu finanzierenden Projekte und Produkte 
wird der Königsteiner Schlüssel mit einem festen Finanzierungsanteil des Bundes in 
Höhe von 35 Prozent zugrunde gelegt.  
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(5) Die Ausführung des Wirtschaftsplans steht unter dem Vorbehalt der jeweili-
gen haushaltsrechtlichen Ermächtigung der Vertragspartner. 

(6) Die Rechnungshöfe der Vertragspartner prüfen die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der gemeinsamen Anstalt. 

(7) Die Zuweisung der Finanzmittel aus dem Wirtschaftsplan für das erste Halb-
jahr 2020 erfolgt zum 2. Januar 2020. Zur Sicherstellung der unterbrechungsfreien 
Auszahlung der Besoldung der Beamten, die zum 1. Januar 2020 von einem Dienst-
verhältnis bei einem der Vertragspartner in die gemeinsame Anstalt wechseln, wird 
der abgebende Vertragspartner die Besoldung für den Januar 2020 auszahlen. Er er-
langt einen Rückzahlungsanspruch in voller Höhe der geleisteten Zahlungen gegen-
über der gemeinsamen Anstalt. 

§ 10 

Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens 

Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der gemeinsamen Anstalt ist unzu-
lässig. 

10. Der bisherige Abschnitt III wird Abschnitt IV. 

11. Der bisherige § 6 wird § 11 und wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „an die Geschäftsstelle“ durch die Wörter 
„an die gemeinsame Anstalt“ ersetzt.  

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Mit Wirksamkeit der Kündigung endet die Trägerschaft an der gemeinsamen 
Anstalt.“ 

bb) In dem neuen Satz 3 wird die Angabe „§ 7 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 12 
Absatz 2“ ersetzt. 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Die gemeinsame Anstalt besteht unter der Trägerschaft der übrigen Ver-
tragspartner weiter. Zwischen den verbleibenden Vertragspartnern und dem kün-
digenden Vertragspartner wird eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
Auseinandersetzung, insbesondere über die Verteilung des Aktivvermögens so-
wie die Übernahme der bestehenden Verbindlichkeiten und Versorgungslasten, 
geschlossen. In der Auseinandersetzungsvereinbarung sind auch die Konse-
quenzen für das Personal der gemeinsamen Anstalt zu regeln. Eine Kündigung 
nach Absatz 2 wird erst wirksam, wenn die Auseinandersetzungsvereinbarung 
vorliegt.“ 

12. Der bisherige § 7 wird § 12 und wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die gemeinsame Anstalt gilt mit dem Wirksamwerden der Kündigung des zuletzt 
kündigenden Vertragspartners als aufgelöst.“ 
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b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Im Falle des Absatzes 2 gilt § 11 Absatz 4 Satz 2 entsprechend. Die Ver-
tragspartner regeln die Übernahme von Beamten und Versorgungsempfänger 
der gemeinsamen Anstalt durch einen oder mehrere Vertragspartner im Rahmen 
der Auseinandersetzungsvereinbarung einvernehmlich, § 6 Absatz 5 ist entspre-
chend anzuwenden. Es gelten die Regelungen des dritten Abschnitts des Beam-
tenstatusgesetzes und des Hessischen Beamtengesetzes über den vollständigen 
Übergang der Aufgaben einer Körperschaft auf mehrere andere entsprechend. 
Die Vertragspartner sollen den Tarifbeschäftigten (einschließlich der Auszubil-
denden) der gemeinsamen Anstalt ein Übernahmeangebot zu einem oder mehre-
ren der Vertragspartner stellen. Kündigungen der Vertragspartner, die zur Auflö-
sung der gemeinsamen Anstalt nach Absatz 2 führen, werden erst wirksam, 
wenn die Auseinandersetzungsvereinbarung vorliegt.“ 

c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Beteiligten“ durch das Wort „Vertragspartner“ 
ersetzt und wird jeweils nach dem Wort „Vertrages“ sowie dem Wort „widerspre-
chen“ ein Komma eingefügt. 

d) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Die nach § 2 des IT-Staatsvertrags in der Fassung vom 1. April 2010 
beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat eingerichtete Ge-
schäftsstelle wird bis zum 30. Juni 2020 fortgeführt. Danach gehen die Aufgaben 
der Geschäftsstelle auf die gemeinsame Anstalt über. Die gemeinsame Anstalt 
tritt insoweit in die Rechtsnachfolge ein.“ 

Artikel 2 

Bekanntmachungserlaubnis 

Der Bund und die Länder können den Wortlaut des IT-Staatsvertrags in der am Tag 
des Inkrafttretens nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 geltenden Fassung im Bundesgesetz-
blatt und in den jeweiligen Landesgesetzblättern bekanntmachen. 

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der dem Monat 
folgt, in dem die letzte Ratifikationsurkunde bei der Staats- oder Senatskanzlei des Vorsit-
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt wurde. Sind bis zum 30. September 
2019 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird dieser Staatsvertrag gegenstandslos. 

(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe-
renz teilt Bund und Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 
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Für die Bundesrepublik Deutschland 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für das Land Baden-Württemberg 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für den Freistaat Bayern 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für das Land Berlin 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für das Land Brandenburg 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für die Freie Hansestadt Bremen 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für das Land Hessen 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für das Land Niedersachsen 

__________________ , den ____________  _________________________ 



 - 9 - Bearbeitungsstand: 30.11.2018  9:16 Uhr 

 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für das Land Rheinland-Pfalz 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für das Saarland 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für den Freistaat Sachsen 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für das Land Schleswig-Holstein 

__________________ , den ____________  _________________________ 

 

Für den Freistaat Thüringen 

__________________ , den ____________  _________________________ 
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